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400 Nachtrag zu dem Aufsatz iiber die beste Staatsform

NACHTRAG ZU DEM AUFSATZ UBER DIE BESTE
STAATSFORM
- Von Dr. EUGEN ROLFES
(Divus Thomas V, p. 157ff.)

Ich mochte zu dem Aufsatz tiber die beste Staats-
form noch einige Belege aus dem hl. Thomas nachliefern,
vorher aber, in Anbetracht der nach dem Kriege verstatteten
freieren Aussprache, eine Bemerkung machen, die sich auf
die Tendenz dieses Aufsatzes und seiner beiden Vorginger
in Bd. IV, p. 263 ff. und Bd. V, p. 1{f,, bezieht.

Alle drei Abhandlungen, besonders aber die erste iiber
die Politik des Aristoteles, zu der die folgenden nur Er-
weiterungen sind, wurden geschrieben im Hinblick auf den
damals tobenden Weltkrieg und die Ursachen, die ihn ent-
fesselt haben und nicht zu Ende kommen lieflen, Es war
von Anfang an meine Uberzeugung, dall dieser furchtbarste
und grofite aller Kriege auf Rechnung der imperialistischen
Politik des Wettriistens zu setzen sei, wie es am 4. August
1914 von einem Parteifiihrer im deutbchen Reichstag erklart
worden ist. Aber es war ebenso meine Uberzeugung, die
ich jedoch bei der damals in Deutschland herrschenden
Psychose nur vor tauben Ohren kundgegeben haben wiirde,
dafl an dem Kriege unsere damaligen Staatseinrichtungen
mit schuld waren, die die Entscheidung iiber Krieg und
Frieden und damit iiber das Leben und Sterben von Mil-
lionen, ja. itber das Wohl und Wehe der Menschheit, in die
Hand eines einzigen Maunnes legten. Vor kurzem lief eine
Nachricht durch die Presse, nach der sich das Oberhaupt
des Deutschen Reiches noch in den letzten acht Tagen vor
dem Ausbruch der Katastrophe geduflert hitte, nach der
Annahme des osterreichischen Ultimatums durch Serbien
sei kein Grund zum Kriege mehr, und doch wurde die
Welt gleich darauf mit den Ultimata an Rufiland und
Frankreich iiberrascht, die den Krieg bedeuteten. Demnach
wiire die Entscheidung des einen auch noch ohne Vorbe-
dacht gefallen und das Ergebnis eines jihen Umschlags
der Auffassung gewesen, den unheilvolle Einfliisse zu be-
wirken wufbten.

Dieser Stand der Dinge bewog mich zu den drei be-
scheidenen Versuchen, die im Divus Thomas vorliegen, nicht
als hétte ich mir von dieser Veroffentlichung KErfolge ver-



Nachtrag zu dem Aufsatz liber die beste Staatsform 401

sprochen, aber ich wollte wenigstens gegeniiber der allge-
meinen Verwirrung der Geister und dem widerlichen natio-
nalistischen Uberschwang, der alles mit sich fortriff, fiir
die Wahrheit und Gerechtigkeit Zeugnis geben, und dafur
schien mir die beste Weise, wenn ich an die politischen
Prinzipien des alten griechischen Denkers erinnerte und
ithre praktische Anwendung auf unsere Gegenwart dem
Leser iiberliefl, So konnte ich bei den Einsichtigen auf Ver-
stindnis hoffen und setzte mich mit meinem abweichenden
Standpunkte auch nicht ohne Not personlichen Unannehm-
lichkeiten aus. Freilich mufite ich bei solchem Verfahren
auf den Effekt verzichten, aber ich habe auch nicht fiir
die Menge geschrieben, sondern fiir denkende Leser. Solche
konnten z. B. schon aus der Stelluug des Aristoteles zum
Militarismus merken, wozu seine Politik von mir in Er-
innerung gebracht wurde. Uberhaupt mufl man nur ver-
stehen, die Anschauungen des Aristoteles auf die modernen
Verhiltnisse anzuwenden und seine Sitze in die Sprache
unserer Zeit zu iibertragen, dann wird man sehen, welche
Bedeutung sie auch noch fiir die Gegenwart haben. Das
Hauptgebrechen unserer 6ffentlichen Einrichtungen war und
ist die Uberspannung des Staatsgedankens und die Unter-
driickung der personlichen Freiheit: beides wird durch die
Politik des Aristoteles verurteilt. Daneben lief bis zur Re-
volution die Vormacht des Kapitals und léduft seit ihr die
allgemeine Gleichmacherei und die Bekdmpfung des Eigen-
tums. Wie sehr auch alles dieses dem Geiste der Aristoteli-
schen Politik zuwider ist, konnten die Angaben in meinen
Aufsitzen entweder geradezu zeigen oder doch vermuten
lassen,

Wihrend nun mein erster Aufsatz nur von der Staats-
lehre des Aristoteles, und zwar im allgemeinen handelte,
zogen die beiden folgenden die Lehre des hl. Thomas zur
Vergleichung heran und erérterten besondere staatswissen-
schaftliche Fragen, die Frage vom Ursprung und den Grenzen
der staatlichen Gewalt und die Frage von der besten Ver-
fassung. In bezug auf diese letzte Frage hatte ich Divus
Thomas V, p. 164, geduflert, dafl die Quellen der Doktrin
des hl. Thomas iiber diesen Punkt nicht reichlich flossen
und als solche Quellen nur De regimine principum und
aus der Theologischen Summa 2. 1. qu. 95, art. 4, angefiihrt
und verwertet. Es gehoért hieher aber a.uch aus d1eser Schrift
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und diesem Teil der Text qu. 105, art. 1, den wir jetzt
noch besprechen wollen.

Das Korpus des betreffenden Artikels lautet wie folgt:
» Was die zweckmifBlige Bestellung der Vorsteher in einem
Staate oder Volke angeht, so ist zweierlei zu beachten:
einmal, daf alle einen bestimmten Anteil an der Herrschaft
haben miissen. Denn dadurch wird der Friede des Volkes
erhalten und alle lieben und schiitzen eine solche Verfassung,
wie es Politik 2 (K. 9. 1270b, 17—26; Thomas im Kom-
mentar lect. 14) heiit. Das andere, was in Betracht kommt,
ist die Art der Regierung oder der Emrlchtung der hochsten
Amter, die zwar verschieden sein kann, wie der Philosoph
Politik 3 (K. 7; Thom. lect. 6) uns sagt; doch sind die beiden
vornehmsten Arten das Kénigtum, wo einer geméf seiner
Tugend herrscht, und die Aristokratie, das ist die Herr-
schaft der Besten, wo einige wenige gemifl ithrer Tugend
vorstehen, Daher ist die beste Bestellungsweise der Vor-
steher in einem Staate oder Reiche jene, bei der einer
gemifl seiner Tugend erhoben wird, um allen vorzustehen,
und wo einige gem#fd ihrer Tugend unter ihm mit der
Regierung betraut sind, und doch an einer solchen Herr-
schaft alle einen Anteil haben, einmal, weil die Inhaber
der Amter aus allen gewihlt Werden konnen und dann,
well sie auch von allen gewihlt werden. Denn so ist sie die
beste Verfassung, wohl gemischt aus Konigtum, sofern
einer vorsteht, ans Aristokratie, sofern viele gemifl ihrer
Tugend regieren, und aus Demokratie, das ist Volks-
herrschaft, sofern die Vorsteher aus dem Volke gewihlt
werden konnen und dem Volke die Wahl der Vorsteher

zukommt.“
,Und so war es (bei den Israeliten) nach dem gitt-

l1chen Gesetze eingerichtet. Denn Moses und seine Nach-
folger regierten das Volk als alleinige Vorsteher aller, was
eine Art des Konigtums ist. Es wurden aber zwemndmebz:g
Alteste gemift Tugend gewihlt; denn es heifit Deut. 1
(V. 156): ,Ich nahm aus euren Stimmen weise und edle
Ménner und setzte sie zu Fiirsten iiber euch', und das war
aristokratisch. Aber demokratisch war es, daf} diese aus
dem ganzen Volke gewahlt wurden; denn es hei3t Exodus 18
(V. 21): ,Sieh’ dich im ganzen Volke nach wackeren Ménnern
um usw.‘; und auch, dafl das ganze Volk sie wihlte, wes-
halb es Deut. 1 (V. 13) heilt: ,Gebep aus euch weise Ménner
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usw.’ Daher erhellt, dal die Bestellungsweise der Fiirsten,
die das Gesetz angeordnet hat, die beste war.

Nach diesem Text ist die beste Staatsform die Monarchie
mit einem Einschlag von Aristokratie und Demokratie. Die
Monarchie sieht der hl. Thomas in einem Gemeinwesen
vorhanden, dem Einer auf Lebzeiten vorsteht, die beste
Verfassung aber nur da, wo die Machtbefugnisse des Fiirsten
nicht unbeschréinkt sind und fiir aristokratische und demo-
kratische Bestandteile in der Verfassung Raum lassen. Das
aristokratische Moment kann darin bestehen, dafl nach dem
Fiirsten die Besten an der Regierung tellnehmen und die
Amter haben, das demokratische darin, dafl die Beamten
aus dem Volke genommen und von dem Volke gewahlt
werden.

Derselbe Artikel bringt die Auffassung, daB die Mon-
archie die beste Verfas_sungsfurm ist, In dem zweiten Ein-
wurf und seiner Beantwortung zum Ausdruck. Text: ,(Ein-
wurf:) Es ist Sache des Besten, das Beste herbeizufihren,
wie Plato spricht (Timdus, K. 6, p. 304). Bei jedem
Staate oder Volke ist aber die beste Verfassung, dafl es
von einem Konig geleitet wird, weil eine solche Regierung
am meisten die gottliche Regierung darstellt, durch die der
eine Gott die Welt von Anbeginn lenkt und leitet. Mithin
hiatte das Gesetz einen Konig fiir das Volk bestellen und
das mnicht ihrem Gutdiinken iiberlassen sollen, wie es
Deut, 17 (V. 14 f.) geschieht: ,Wenn du sprichst: Ich will
einen K6nig iiber mich setzen, so sollst du jenen setzen'
usw. “

,(Antwort:) Das Konigtum ist die beste Regierung
fiir ein Volk“, wenn es nicht dem Verderbnis verfillt. Aber
wegen der groflen Macht, die dem Konig verliehen 1ist,
artet das Konigtum leicht in Tyrannis aus, wenn der
Tréger einer solchen Macht nicht eine vollkommene Tugend
besitzt, weil nur der tugendhafte Mann das Glick in an-
gemessener Weise zu ertragen weild, wie der Philosoph im
4, Buch der Ethik (8. 1124a 30f; Thom. lect. 9) sagt.
Vollkommene Tugend wird aber nur in wenigen gefunden
und besonders waren die Juden grausam und zur Habsucht
geneigt — Laster, durch die die Menschen am meisten zur
Tyrannis verfithrt werden. Und deshalb hat der Herr an-
fa,nghch keinen Ko¢nig mit Vollgewalt fiir sie bestellt,
sondern einen Richter und Leiter, der .sie nur 'schﬁtzen
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sollte. Aber hernach hat er auf Bitten des Volkes, gleich-
wie im Zorn, ihm einen Ko6nig gewidhrt, wie aus seinem
Worte an Samuel erhellt (1 Kon. 8, V. 7): ,Nicht dich
haben sie verworfen, sondern mich, auf das ich nicht Konig
iiber sie sei.‘“

»Er hat jedoch von Anfang (Deut. 17, 14 ff.) fir die
Bestellung des Ko6nigs angeordnet erstens 'die Weise der
‘Wahl und hierfiir hat er zweierlei bestimmt : daf3 sie bei seiner
‘Wahl auf das Urteil des Herrn warten und daf} sie keinen
Mann eines anderen Voikes zum Konig setzen sollten, weil
solche Konige wenig Liebe zu dem Volke, .dem sie vor-
gesetzt werden, zu haben und sich infolgedessen nicht um
es zu bekiimmern pflegen. — Zweitens hat er fiir die bereits
bestellten Koénige angeordnet, wie sie sich beziiglich ihrer
selbst verhalten sollten: dafd sie nicht viele Wagen und
Pferde und Weiber und auch keine unermefllichen Reich-
tiimer haben sollten, weil die Fiirsten aus Begierde nach
diesen Dingen zu Gewaltherrschern werden und die Ge-
rechtigkeit preisgeben. — Auch hat er angeordnet, wie sie
sich Gott gegeniiber verhalten sollten: dafl sie immer im
Gesetze des Herrn lesen und an dasselbe denken und immer
in der Furcht Gottes und im Gehorsam gegen ihn beharren
sollten. — Endlich hat er angeordnet, wie sie sich gegen-
iiber 1thren Untertanen verhalten sollten, dafl sie sie mnicht
stolz verachten, nicht unterdriicken und auch nicht von
der Gerechtigkeit abweichen sollten,*

Dieser Einwurf und seine Lisung zeigen, dafl Thomas
die Anschauung, nach der die Monarchie die beste Ver-
fassung ist, nicht ablehnt, sondern zuldt und sich zu eigen
macht. Auch Gott hatte fir sein Volk einen einzelnen
Mann als Haupt bestellt und damit war gesagt, dafd so fiir
das Gemeinwohl und die Erreichung des Staatszweckes
am besten und wirksamsten gesorgt ist.

Indessen beweist die Fassung des Textes auf der
anderen Seite, dafl Thomas nicht der absoluten Monarchie
das Wort redet, einmal, sofern er die Sache nur vom idealen
Standpunkte betrachtet. Denn das Konigtum soll als das
Abbild der gottlichen Weltregierung die beste Verfassung
sein und es wird vorausgesetzt, dafl Gott selbst die Konige
oder Fiithrer des Volkes bezeichnete,

Ziweitens wird das wirkliche Konigtum, wie die Israe-
liten es forderten; als Preisgabe der Theokratie getadelt
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und ein von Gott gleichsam in seinem Zorne gemachtes
Zugestindnis genannt. Es wird auf die Gefahren dieser
Staatsform hingewiesen, die die Fiille und Unbeschrinkt-
heit der Gewalt mit sich bringt, so daf ihr Inhaber leicht
die dreifache, ihm obliegende Pflicht in Riicksicht auf sich
selbst, auf Gott und auf das Volk aufler acht lif3t.

Eben deshalb soll das Koénigtum nur bedingungsweise
die beste Regierung fiir ein Volk sein: es ist das, wenn
es nicht dem Verderbnis anheimfillt. Dem wird aber, auch
nach der uns schon bekannten Iehre des hl. Thomas, am
besten durch die Verfassung vorgebeugt.

Es ergibt sich also, dafl der Artikel der Summe, den
wir jetzt nachtriaglich betrachtet haben, mit dem Artikel 4
der 95. Quistion und der Abhandlung De regimine prin-
cipum im Einklange steht.

Er mag auch bestatigen, was wir frither (Divus
Thomas V, p. 149 ff.) gesagt und ausgefiihrt haben, dafl
der Gewahrsmann des hl. Thomas, Aristoteles, wenn er das
Koénigtum die beste Verfassung nennt, vom idealen Stand-
punkte redet.

Kéln-Lindenthal, am 26. November 1919

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN

1. Dr. Bernhard Bartmann: Lehrbuch der Dogmatik. 3. verm.
u. verb. Aufl. II. (Schluf-) Band. I'reiburg, Herder 1918. 8°
(IX, 651 p.), Mk. 11.

Auch der zweite Band der Dogmatik des Paderborner Theologen

Prof. Bartmann zeichnet sich aus durch Soliditit der Lehre, griind-
liche Beweisfiihrung, bei welcher das geschichtliche Moment ge-
biihrend beriicksichtigt wird, zahlreiche und verarbeitete Literatur
und nicht zuletzt durch warme kirchliche Gesinnung. So sagt Bart-
mann z B. p. 217: ,Wer den Weg zum Himmel aufierbalb der Kirche
als leichter ansieht, dessen Glaube ist schon mindestens unklar, Niemand
wird einen krummen Weg einem geraden vorziehen und kein Ver-
niinftiger wird eine sichere Verheiflung preisgeben fiir ein ungewisses
Los. Wenn schon der alttestamentliche Fromme sich gliicklich schitzte
wegen seiner Zugehorigkeit zur Synagoge, dann hat erst recht der
katholische Christ Ursache, die Worte des Psalmisten zu wiederholen:
,Besser ist ein Tag in deinen Vorhéfen als tausend‘, n#mlich aufder-
halb des Zeltes Gottes (Ps. 83, 11; vgl. Is. 2, 3).“ — Von interessanten
Stellen erwihnen wir zwei. Fiir den ,Ausnahmsfall® wegen Ehebruch
(Mt. 19, 9) werden acht Erklirungen angefiihrt. Nach Ott bedeutes
keme Ausnahme, sondern eine Verneinung des Ervath dabar (etwas
.Schandhches, Dt. 24, 1), welches die Juden zur Zeit Jesu als Scheidungs-



	Nachtrag zu dem Aufsatz über die beste Staatsform

